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Maßnahmen gegen den Klimawandel II

Klimaschutz durch sozial- 
verträgliche Energiesteuern
Die drohende Klimakatastrophe zwingt zu Gegenmaßnahmen. Ein nahe 
liegendes Mittel sind Energiesteuern als Anreiz zum Sparen und für 
energiesparende Investitionen. Das gilt sowohl für die Wirtschaft, wie für 
den privaten Verbrauch. Soll diese Wirkung nennenswert sein, muss der 
Energiepreis deutlich steigen. Und hier liegt der Knackpunkt in den 
sozialen Auswirkungen.

von Dr. Johannes Resch

Eine Energiesteuer wird wie 
jede Verbrauchssteuer Be-

völkerungsgruppen mit knap-
per Kasse (Geringverdiener, Fa-
milien mit mehreren Kindern, 
Alleinerziehende, Kleinrentner, 
Studenten) stärker belasten als 
Wohlhabende. Grund ist, dass 
sie einen größeren Anteil ih-
res Einkommens verbrauchen 
müssen, der dann von den Ver-
brauchssteuern erfasst wird. Wer 
„flüssiger“ ist, kann einen grö-
ßeren Anteil sparen, damit den 
Verbrauchssteuern entziehen 
und über Zinsen und Anlagen 
zur weiteren Vermehrung seines 
Reichtums nutzen.

Diese unsozialen Auswirkun- 
gen belasten die Akzeptanz von 
Verbrauchssteuern und bilden 

ein echtes Dilemma. Schließlich 
ist es nicht gerechtfertigt, aus- 
gerechnet die sozial Schwachen 
mit der Hauptlast der erforder-
lichen Energiewende zu belas-
ten. 

Das aktuelle ödp-Programm 
strebt zwei verschiedene Ener-
giesteuer-Formen an. Das ist ein-
mal eine aufkommensneutrale 
Energiesteuer, die „Steuerreform 
für Arbeit und Umwelt“. Hier 
soll die Aufkommensneutrali-
tät für private Haushalte durch 
Senkung der Mehrwertsteuer er-
reicht werden. Daneben soll eine 
nicht aufkommensneutrale Steu-
er die Umstellung auf alternative 
Energieträger fördern. Die Son-
derbelastung sozial schwächerer 
Gruppen soll dabei durch direkte 

Zuwendungen ausgeglichen wer-
den.

Bei einer praktischen Ver-
wirklichung sind allerdings in 
beiden Systemen komplizierte 
Berechnungen zur Wirkung von 
Steuern und Entlastungen not-
wendig. Werden bisherige Erfah-
rungen berücksichtigt, ist es auch 
schwierig sicherzustellen, dass 
nicht doch wieder Tricksereien 
zum Nachteil von ohnehin schon 
sozial benachteiligten Gruppen 
erfolgen. Als Alternative werden 
auch Sozialtarife vorgeschlagen. 
Aber das erfordert einen hohen 
bürokratischen Aufwand, schafft 
viel Streit bis hin zu gerichtlichen 
Auseinandersetzungen und min-
dert den Sparanreiz bei den Be-
günstigten. 

Ein neuer Denkansatz ist die 
Schaffung einer „Ressourcen-
währung“, wobei jedem Bürger 
ein gleiches CO2-Budget zuge-
ordnet wird, mit dem er auskom-
men sollte. In diese Richtung zielt 
auch ein auf dem letzten ödp-
Bundesparteitag angenommener 
Antrag. Hintergedanke ist, dass 
niemand das Recht hat, durch ei-
genen Luxus die Lebensgrundla-
gen anderer einzuschränken.

Aber ist eine Zweitwährung 
neben der üblichen Geldwäh-
rung realistisch? Ist die sich dar-
aus ergebende doppelte Kassen-
führung nicht zu umständlich? 
Und was passiert mit dem, der 
seinen Energieetat schon im Ok-
tober verbraucht hat? Soll er im 
Winter frieren oder kann er dann 

doch mit normalem Geld wieder 
Energie zukaufen? Praktikabler 
wäre es doch, die an sich sinnvolle 
Wirkung einer Ressourcenwäh-
rung irgendwie in die bestehende 
Geldwährung zu integrieren. 

Ein im Kern ähnlicher Weg 
wird ansatzweise bereits seit 1999 

im Kanton Basel-Stadt unter dem 
Namen „Stromspar-Fonds Basel“ 
– auch „Baseler Lenkungsabga-
be“ genannt – beschritten. Dabei 
wurden die Steuern auf elek-
trischen Strom zunächst erhöht 
und die Mehreinnahmen später 
wieder vollständig zurückerstat-
tet, allerdings als gleich hoher 
Pauschalbetrag für alle: Durch-
schnittsverbraucher erhalten so 
ihre Mehrkosten in voller Höhe 
zurück; sparsame Bürger erhal-
ten mehr; mehrverbrauchende 
Bürger erhalten weniger.

Wird die Baseler Praxis auf 
alle Energiesteuern bezogen, 
so kommt das im Ergebnis der 
Einführung einer Ressourcen-
währung mit persönlichem CO2-
Budget sehr nahe. Dieses Prinzip 
lässt sich unabhängig davon an-
wenden, ob die Steuern aufkom-
mensneutral sind oder nicht.

Nach dem jüngsten Beschluss 
des ödp-Parteitages ist der Ge-
danke eines persönlichen CO2-
Budgets ins Energiesteuer-Kon-
zept zu integrieren. Das sollte 
aber nicht zur weiteren Kompli-
zierung des Programms führen, 
sondern zur Vereinfachung und 
zu größerer Transparenz. Das ist 
auch möglich, da z. B. der soziale 

Ausgleich ins System selbst ein-
gebaut werden kann, ohne den 
problematischen Umweg über 
Mehrwertsteuern oder Sonder-
leistungen zu gehen.  

Existenzminimum sollte 
steuerfrei bleiben

Dazu folgender konkreter Vor-
schlag: Vom Einkommenssteuer-
recht kennen wir den Grundsatz, 
dass das zum Leben notwendige 
Existenzminimum steuerfrei zu 
bleiben hat und erst das darüber 
liegende Einkommen versteuert 
werden darf. Bei Verbrauchs-
steuern ist das nicht so einfach 
durchführbar, da beim täglichen 
Einkauf das Existenzminimum 
nicht abgrenzbar ist. Bei Ener-
giesteuern jedoch, die erklärter-
maßen einem übergeordneten 
gesellschaftlichen Ziel dienen 
sollen, ist im Grunde die Besteu-
erung des zur Existenzsicherung 
erforderlichen Energieverbrauchs 

nicht zu rechtfertigen. Wer gera-
de so viel hat um zu leben, dem 
kann keine Finanzierung von 
Gemeinschaftsaufgaben mehr 
zugemutet werden. 

Um einfacher überlegen und 
rechnen zu können, nehmen wir 
einmal an, dass der zur Existenz-
sicherung erforderliche Ener-
giegrundbedarf halb so groß ist 
wie der Durchschnittsverbrauch 
aller Bürger. Das soll für alle we-
sentlichen Energiearten gelten. 
Bliebe dann der Energiegrund-
bedarf steuerfrei, müsste der dar-
über hinausgehende Verbrauch 
doppelt so hoch besteuert wer-
den, wenn insgesamt das gleiche 
Steueraufkommen erzielt werden 
soll. Der Energiegrundbedarf ist 
für alle Bürger gleich. Ob für 
Kinder ein geringerer Betrag an-
zusetzen ist, wäre gesondert zu 
klären. 

Eine entsprechende Reform 
kann dann so aussehen: Die En-
ergiesteuern auf alle Energiear-
ten werden zunächst verdoppelt. 
Der auf den Energiegrundbedarf 
entfallende Steuer-Anteil wird 
aber laufend, d.h. ohne zeitliche 
Verzögerung, über das Finanz-
amt an jeden Bürger zurücker-
stattet. Damit wird auch eine nur 

Der Steuerspareffekt ist doppelt so groß 
wie heute und der doppelte Sparanreiz 

gilt für alle Verbraucher gleich.

Bürger, die am Existenzminimum leben, 
werden deutlich entlastet, weil 

sie keine Energiesteuern mehr zahlen.
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vorübergehende Mehrbelastung 
sozial schwächerer Haushalte 
vermieden. Als Grundbedarf ist 
dabei die Hälfte des letztjährigen 
Durchschnittsverbrauchs anzu-
sehen.

Veranschaulichung 
der Auswirkungen an 

Einzelbeispielen

Die heutigen Steuern auf den 
Durchschnittsverbrauch werden 
mit der Zahl 100 % und die auf 
den Grundbedarf mit 50 % an-
gesetzt.
n Der Durchschnittsverbrau-
cher zahlt zunächst doppelt so 
viel Steuern wie heute und erhält 
die Steuern auf den Grundbe-
darf wieder erstattet. Er zahlt 
demnach genauso viel Steuern 
wie vor der Reform: 100 % x 2 
– 50 % x 2 = 100 % (wie vor der 
Reform)

n Wer 20% weniger Energie wie 
der Durchschnitt verbraucht, 
zahlt zunächst auf diesen Betrag 
doppelte Steuern und erhält die 
Steuern für den Grundbedarf 
wieder zurück: 80 % x 2 – 50 % 
x 2 = 60 % (gegenüber 80 % vor 
der Reform)
n Wer mit dem Grundbedarf 
auskommt, erhält die gesamten 
von ihm gezahlten Energiesteuern 
laufend zurück und zahlt somit 
überhaupt keine Energiesteuern:
50 % x 2 – 50 % x 2 = 0% (gegen-
über 50% vor der Reform)
n Wer doppelt so viel wie der 
Durchschnitt verbraucht, zahlt 
zunächst doppelt so viel Steuern 
wie vor der Reform und erhält 
ebenso den Steueranteil für den 
Grundbedarf erstattet: 200 % x 
2 – 50 % x 2 = 300 % (gegenüber 
200 % vor der Reform)

Steuersystem bringt 
zahlreiche positive 

Wirkungen

Für die Umsetzung des vorge-
schlagenen Systems der Energie-
besteuerung sprechen zahlreiche 
Gründe:
n Der bürokratische Aufwand 
ist sehr gering. Den Wert des 
letztjährigen Durchschnittsver-
brauchs ermittelt das Statistische 
Bundesamt.
n Das System ist marktwirt-
schaftlich und trotzdem sozial-
verträglich.
n Der Steuerspareffekt ist dop-
pelt so groß wie heute.
n Der doppelte Sparanreiz gilt 
für alle Verbraucher gleich.
n Bürger, die am Existenzmi-
nimum leben, werden deutlich 
entlastet, weil sie keine Energie-
steuern mehr zahlen.

n Eine Mehrbelastung müssten 
ausschließlich diejenigen tragen, 
die überdurchschnittlich Energie 
verbrauchen und damit auch den 
größten Spielraum zum Sparen 
haben.
n Der Anreiz zu energiespa-
renden Investitionen wie Wär-
medämmung oder Haustechnik 
ist doppelt so groß.
n Energiesparende Investiti-
onen verlagern den Geldfluss 
weg von den Ölscheichs hin zu 
Handwerk und Industrie, schaf-
fen also Arbeitsplätze.
n Eine Erhöhung der Motivati-
on, Energie zu sparen, fördert die 
Weiterentwicklung energiespa-
render Geräte und Methoden.
n Wenn Deutschland hier Vor-
reiter ist, kann sein Technologie-
Export von späteren Investiti-
onen anderer Länder profitieren.

n Die davon ausgehenden posi-
tiven Wirtschaftsimpulse werden 
sich schon in wenigen Jahren 
deutlich zeigen und damit eine 
Vorbildwirkung auf andere Län-
der ausüben.

Die Wirkung des vorgeschla-
genen Energiesteuersystems kann 
noch wesentlich gesteigert wer-
den, wenn neben den eigentli-
chen Energiesteuern auch die 
Mehrwertsteuer auf Energie ein- 

bezogen wird. Eine gesonderte 
Begründung dazu ist nicht er-
forderlich. Auch besteht kein we-
sentlich größerer bürokratischer 
Aufwand. Dann sind auch die 
Mehrwertsteuern auf Energie 
zunächst zu verdoppeln und der 
auf den Grundbedarf entfallende 
Anteil zusammen mit den darauf 
entfallenden Energiesteuern lau-
fend zu erstatten.

Aufgrund des doppelten An-
reizes zum Sparen und zu ener-
giesparenden Investitionen ist zu 
erwarten, dass der Energiever-
brauch in wenigen Jahren deut-
lich sinkt. Dann könnten trotz 
der vermutlich weiter steigenden 
Energiepreise die Energierech-
nungen stagnieren oder sogar 
sinken. 

Der größte Nutzen dieser  
Energiesteuerreform ist die sin-
kende CO2-Produktion und 
damit die sinkende Klimabelas-
tung. Stellt sich die Reform auch 
als wirtschaftlicher Erfolg dar, 
dann wird sie rasch von anderen 
Ländern kopiert werden und so 
auch globale Wirkungen entfal-
ten.

Durch die im Vorschlag ent-
haltene Steuerfreiheit des Ener-
giegrundbedarfs ist der soziale 
Ausgleich ins System selbst ein-
gebaut. Damit entfallen mög-
liche Manipulationen mit Ersatz-
leistungen. Wo bei energetisch 
ungünstigem Wohnraum das 
Kapital für eine Sanierung fehlt, 
sollten günstige Kredite ermögli-
cht werden. 

Zusammenfassung

Eine Energiesteuerreform sollte 
n einen kräftigen Anreiz zum 
Sparen und zu energiesparenden 
Investitionen geben, um die En-

ergieverbrauch deutlich zu sen-
ken,
n sozialverträglich sein, d. h. fi-
nanziell weniger Leistungsfähige 
nicht stärker, sondern möglichst 
weniger belasten als Zahlungs-
kräftigere,
n keinen hohen bürokratischen 
Aufwand erfordern, der unnötig 
Geld verschlingt, das besser in 
Zukunftsinvestitionen angelegt 
ist, 

n Impulse geben, die der hei-
mischen Wirtschaft zugute 
kommen und somit eine Vor-
bildfunktion für andere Länder 
entwickeln. 

Die vorgeschlagene Energie-
steuerreform erfüllt alle diese Be-
dingungen. Der Beitrag hat sich 
um der Übersichtlichkeit willen 
auf den privaten Energiever-
brauch beschränkt, zumal hier 
die sozialen Aspekte eine beson-
dere Rolle spielen. Im privaten 
Bereich liegen aber auch große 
Einsparmöglichkeiten: Der pri-
vate Verbrauch umfasst etwa die 
Hälfte des Gesamtverbrauchs. 
Rund zwei Drittel davon entfal-
len auf das Wohnen: Heizung, 
Warmwasser, Strom. Rund ein 
Drittel entfällt auf den Verkehr

Den Gedanken eines persön-
lichen CO2-Bugets bezieht die 
vorgeschlagene Energiesteuerre-
form ein. Trotzdem ergibt sich 
eine Vereinfachung, da das im 
bisherigen ödp-Programm kom-
plizierte Ausgleichssystem für 
sozial Schwächere in das Steuer-
system selbst integriert wird.

Eine Mehrbelastung müssten aus-
schließlich diejenigen tragen, die über-
durchschnittlich Energie verbrauchen.
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